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Ergänzungsfach  Musikwissenschaft 
Studienbeginn Nur im Wintersemester 
Studienumfang 54 CP; zuzüglich 6 CP für den fachübergreifenden Wahlpflichtbereich 
Notwendige Vorkenntnisse Der Gegenstandsbereich des akademischen Faches und die beruflichen Anforderungen 

erfordern die Kenntnis von Fremdsprachen, um Quellentexte wie musikwissenschaftliche 
Fachliteratur in fremder Sprache in ihrer Grundaussage zu erfassen und kritisch bewerten 
zu können. Vorausgesetzt werden hinreichende Kenntnisse zumindest der englischen 
Sprache, Kenntnisse einer zweiten modernen Fremdsprache (z. B. Italienisch oder Fran-
zösisch) sind nützlich. 

Propädeutikum im fachüber-
greifenden Wahlpflichtbereich 

„Basismodul 0: Musikwissenschaftliche Voraussetzungen” 
 
 

Anzahl der 
Modulabschlussprüfungen 

6 AP  

Art und Inhalt der Module und 
der Modulabschlussprüfungen 

x Je 1 AP in 3 Basismodulen 
x Je 1 AP in den beiden Aufbaumodulen 
x 1 AP in einem Vertiefungsmodul nach Wahl 

 
Im 1. Studienjahr: 

Basismodul 1: Musikwissenschaftliche Propädeutik (1 AP): 
Zum Themengebiet „Musikwissenschaftliche Methoden und Grundlagen“ oder „Mu-
sikalische Analyse“ 
Basismodul 2: Musiktheorie I: Grundlagen (1 AP): 
Zum Themengebiet „Satztechnische Grundlagen“  

Im 2. Studienjahr: 
Basismodul 3: Musiktheorie II: Modelle (1 AP): 
Zum Themengebiet „Historische Satzmodelle“  
Aufbaumodul 1: Musikgeschichte (1 AP) 
Zum Themengebiet „Musikalische Gattungs- und Werkgeschichte“ oder „Musikhis-
torische Epochen“ 

Im 3. Studienjahr: 
Aufbaumodul 2: Musiken – Kulturen – Kontexte (1 AP) 
Zum Themengebiet „Musikkontexte“ oder „Musikethnologie/Musikkulturen“  
Vertiefungsmodul 1 oder 2 (1 AP) 
Zum Themengebiet „Musikalische Gattungs- und Werkgeschichte“ oder „Musikhis-
torische Epochen“ bzw. „Musikkontexte“ oder „Musikethnologie/Musikkulturen“ 

Voraussetzungen für 
Abschlussprüfungen 

Für die Zulassung zur Abschlussprüfung im Vertiefungsmodul müssen die APen in den 
drei Basismodule und in einem Aufbaumodul erfolgreich absolviert sein. 

Gewichtung der 
Modulabschlussprüfungen für 
die Gesamtnote 

Basismodul 1 und 3: einfach 
Aufbaumodule und Vertiefungsmodule: zweifach 

Prüfungssprache nach § 6 (4) - 
Auslandsaufenthalt - 

Exkursion - 

Praktikum - 

Beteiligungsnachweise Der Nachweis der aktiven Teilnahme wird in der Regel durch eine dokumentierte Ein-
zelaktivität erbracht, wie z. B. mündliches Kurzreferat, mündliches Fachgespräch, The-
senpapier, Essay, Dokumentation, Protokoll, schriftlicher Test, projektbezogener Bei-
trag. Die Dozentin bzw. der Dozent legt vor Veranstaltungsbeginn fest, welche Nach-
weise in welcher Art und Form erbracht werden können.  
Die verpflichtende Teilnahme kann in den folgenden Lehrveranstaltungen verlangt wer-
den: 
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Veranstaltungskürzel 
gemäß Modulhandbuch 

Veranstaltungsart gemäß 
Modulhandbuch 

Veranstaltungstitel gemäß 
Modulhandbuch 

-RSH-L-BBMxa Übung Musiktheoretisches 
Propädeutikum 

P-RSH-L-BBM2a Basisseminar Satztechnische Grundlagen I 
P-RSH-L-BBM2b Basisseminar Satztechnische Grundlagen 
P-RSH-L-BBM3a Basisseminar Historische Satzmodell I 
P-RSH-L-BBM3b Basisseminar Historische Satzmodelle II 
P-RSH-L-BBM3c Basisseminar Formenlehre 

 

 
5a 2) Musikwissenschaft (Ergänzungsfach) Studienverlaufsplan 

 

 


